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Stellungnahme zum Bebauungsplan
„Hamlar-Unterfeld II“ und Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Asbach-Bäumenheim.
Verfahren nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB):
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Beurteilung des o. g. Bebauungsplanentwurfes der Gemeinde Asbach-Bäumen-
heim liegen uns die Planungsunterlagen in der Fassung vom 21. November 2023
mit Begründung vor.

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der bebauten Ortslage im Norden der Ge-
meinde Asbach-Bäumenheim, nördlich der B16 und östlich der B2.

Nachdem in diesem Gebiet die Bundesstraße 16 und die Bundesstraße 2 nicht un-
mittelbar betroffen sind, bestehen von unserer Seite keine Bedenken und Einwände.

Das Staatliche Bauamt Augsburg ist mit der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes
im Grundsatz einverstanden.
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die Blendung des Verkehrs auf der B2 bzw. B16
durch die Photovoltaikanlage ausgeschlossen sein muss. Wir behalten uns vor, aus
Gründen der Verkehrssicherheit Auflagen zu erlassen, wie bereits unter Punkt 7,
Blendwirkung, textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen mit aufgenom-
men wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Telezin,
techn. Amtfrau

Winter Elke
Stempel




